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• Ausgewählte Judikatur



HSchG I

• Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie 2019/1937/EU

• Zweck der RL
• Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden
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HSchG II
Persönlicher Anwendungsbereich HSchG:

• AN

• BewerberInnen, PraktikantInnen, VolontärInnen, selbständig erwerbstätige Personen, 
Mitglieder von Veraltungs-, Leitungs- oder Aufsichtorganen eines Rechtsträgers

• Personen, die unter der Ausicht und Leitung eines Auftragnehmers, Subunternehmers des 
Rechtsträgers oder dessen LieferantInnen arbeiten/arbeiteten

• Diese Personen müssen aufgrund laufender oder früherer beruflicher Verbindung zu 
einem (privaten oder öffentlichen) Rechtsträger Informationen über 
Rechtsverletzungen erlangt haben, um dem persönlichen Anwendungsbereich zu 
unterliegen
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HSchG III

Sachlicher Anwendungsbereich HSchG:
• In Unternehmen mit 50 oder mehr AN

• AN-Zahl irrelevant in von im Anhang der RL genannten Rechtsbereichen

• Neben EU-Materien stehen auch Meldungen bei Rechtsverletzungen in ausgewählten Bereichen 
unter Schutz: Öffentliches Auftragswesen, Finanzdienstleistungen, Umweltschutz, Amtsdelikte 
(vollständige Liste siehe § 3 Abs 3 Z 1-11 HSchG)

• Subsidiär zu unmittelbar anwendbarem EU-Recht und einschlägigen Regelungen in 
anderen Aufsichtsgesetzen (RAO, Notariatsordnung, Kapitalmarktgesetz, 
Wertpapieraufsichtsgesetz, etc, siehe § 4 Abs 1)
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HSchG IV
Verpflichtungen interner und externer Meldestellen

• Identitätswahrung der HinweisgeberInnen

• Hinweis, dass offenkundig falsche Hinweise Schadenersatzansprüche begründen bzw als 
Verwaltungsübertretung verfolgt werden

• Dokumentationspflicht der Hinweise, Eingang des Hinweises ist schriftlich binnen 7 Tagen zu 
bestätigen

• Tonaufzeichnung/Transkription nur mit Zustimmung der HinweisgeberInnen

• Speicherung in sicherem System mit beschränktem Zugang

• Rechtsträger des öffentlichen Sektors müssen Info über Möglichkeit und das Verfahren der 
Hinweisgebung an die interne/externe Stelle an potentielle HinweisgeberInnen zugänglich 
machen
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HSchG V
Interne Hinweisgebung:

• Unternehmen + jurP des öffentl Sektors mit 50+ AN müssen interne Hinweisgebersysteme 
einrichten

• Interne Stellen müssen Hinweise inhaltlich weisungsfrei erledigen können und finanziell und 
personell ausreichend ausgestattet sein

• Hinweise müssen schriftlich und mündlich abgegeben werden können

• Auf Ersuchen der HinweisgeberInnen muss eine Besprechung binnen 2 Wochen erfolgen

• Hinweise, die nicht dem Geltungsbereich des G unterliegen oder nicht stichhaltig sind, sind 
nicht nachzugehen. Offenkundig falsche Hinweise sind zurückzuweisen

• Binnen 3 Monate hat interne Stelle bekanntzugeben, welche Folgemaßnahmen ergriffen 
werden bzw warum der Hinweis nicht verfolgt wird
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HSchG VI

Externe Hinweisgebung:
• Nur subsidiär, wenn Hinweisgebung an interne Stelle nicht möglich, zweckentsprechend oder 

zumutbar ist oder sich als erfolg- oder aussichtslos erwiesen hat

• Schutz bei Veröffentlichung vor Hinweisgebung nur in besonderen Konstellationen

• Hinweise müssen schriftlich und mündlich gegeben werden können

• Muss Hinweis nicht verfolgen, wenn nicht im Geltungsbereich, nicht stichhaltig, nur 
geringfügige Rechtsverletzung zum Gegenstand hat oder Hinweis bereits ergangen ist

• Rückmeldung binnen drei Monaten

• Externe Stelle: Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung
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HSchG VII

Schutz der HinweisgeberInnen:
• Vergeltungsmaßnahmen sind rechtsunwirksam: Suspendierung, Kündigung, Nichtverlängerung 

oder vorzeitig Beendigung eines befristeten AV, Herabstufung oder Versagung einer 
Beförderung, Versetzungen, Versagung von Weiterbildungen, negative Beurteilungen, schlechte 
Dienstzeugnisse, Disziplinarmaßnahmen, …

• Verpflichtung zur Herstellung des rechtmäßigen Zustands, Ersatz des Vermögensschadens und 
Entschädigung für die persönliche Beeinträchtigung

• Herabsetzung des Beweismaßes auf Glaubhaftmachung, dass der Hinweis, das entscheidende 
Kriterium für die benachteiligende Maßnahme war
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HSchG VIII

Verwaltungsstrafe:
• Personen, die HinweisgeberInnen iSd HSchG behindern oder durch Slap-Klagen unter Druck 

setzt

• Personen, die Vergeltungsmaßnahmen setzen

• Personen, die Vertraulichkeitsbestimmungen verletzen

• Personen, die wissentliche einen falschen Hinweis geben

• Bis zu 20.000 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 40.000 Euro
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Umsetzung der
Work-Life-Balance-RL



Umsetzung Work-Life-Balance-Richtlinie
• Umsetzung der RL 2019/1158 (Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige)

• Umsetzungsfrist: 2. August 2022; Gesetzesbeschluss (NR: 20.9.23, BR: 5.10.23)

Karenzanspruch:
• Individueller Anspruch wird von 24 auf 22 Monate gekürzt

• Wenn beide Eltern in Karenz gehen, besteht ein Anspruch auf 24 Monate, wobei 2 Monate unübertragbar auf 
den anderen Elternteil übergehen

• Alleinerzieherinnen haben weiterhin Anspruch auf 24 Monate

• Weiterhin:
◦ zweimaliger Wechsel erlaubt
◦ Überlappungsmonat



Umsetzung Work-Life-Balance-Richtlinie
aufgeschobene Karenz:
◦ Absicherung der aufgeschobenen Karenz durch einen Motivkündigungsschutz
◦ Anspruch auf schriftliche Begründung einer solchen Kündigung durch den AG; Verlangen 

binnen fünf Kalendertagen ab Zugang; Begründung hat dieselbe Frist
◦ Verpflichtende schriftl. Begründung der Ablehnung der aufgeschobenen Karenz

Bei Karenz und aufgeschobener Karenz:
◦ Hemmung des Ablaufs von Verjährungs- und Verfallsfristen von Ansprüchen die zu Beginn der 

Karenz bereits erworben wurden bis zwei Wochen nach Rückkehr



Umsetzung Work-Life-Balance-Richtlinie
Anspruch auf Teilzeitzeitbeschäftigung:
◦ Erweiterung des Rahmens bis zum Ablauf des achten Lebensjahres
◦ Weiterhin im Höchstausmaß von sieben Jahren abzüglich der Dauer des Beschäftigungsverbots 

sowie Zeiten der Elternkarenz beider Elternteile für dasselbe Kind

Vereinbarte Teilzeitzeitbeschäftigung:
◦ Erweiterung des Rahmens bis zum Ablauf des achten Lebensjahres
◦ Verpflichtende schriftl. Begründung der Ablehnung der aufgeschobenen Karenz

Bei Anspruch auf und vereinbarter Teilzeitbeschäftigung:
◦ Bei Kündigung wegen einer beabsichtigten oder tatsächlich in Anspruch genommenen 

Teilzeitbeschäftigung: Anspruch auf schriftliche Begründung einer solchen Kündigung durch 
den AG; Verlangen binnen fünf Kalendertagen ab Zugang; Begründung hat dieselbe Frist



Umsetzung Work-Life-Balance-Richtlinie

Pflegefreistellung
◦ Wegen der notwendigen Pflege eines erkrankten nahen Angehörigen (gemeinsamer Haushalt 

nicht mehr Voraussetzung)
◦ Wegen einer im gemeinsamen Haushalt lebenden erkrankten Person
◦ Bei Kündigung wegen einer beabsichtigten oder tatsächlich in Anspruch genommenen 

Pflegefreistellung: Anspruch auf schriftliche Begründung einer solchen Kündigung durch den 
AG; Verlangen binnen fünf Kalendertagen ab Zugang; Begründung hat dieselbe Frist
◦ Hemmung des Ablaufs von Verjährungs- und Verfallsfristen von Ansprüchen die zu Beginn der 

Pflegefreistellung bereits erworben wurden bis zwei Wochen nach Rückkehr



Umsetzung Work-Life-Balance-Richtlinie
AVRAG
◦ Verpflichtende schriftliche Begründung bei

- Ablehnung der Herabsetzung der Normalarbeitszeit nach § 14 AVRAG
- bei Ablehnung oder Aufschiebung einer Pflegekarenz nach § 14c AVRAG
- bei Ablehnung oder Aufschiebung einer Pflegeteilzeit nach § 14d AVRAG

◦ Bei Kündigung wegen einer beabsichtigten oder tatsächlich in Anspruch genommenen Möglichkeit gem 
§§ 14, 14c und 14d: Anspruch auf schriftliche Begründung einer solchen Kündigung durch den AG; 
Verlangen binnen fünf Kalendertagen ab Zugang; Begründung hat dieselbe Frist
◦ Hemmung des Ablaufs von Verjährungs- und Verfallsfristen von Ansprüchen die zu Beginn einer 

Freistellung nach §§ 14a, 14b und 14c bereits erworben wurden bis zwei Wochen nach Rückkehr

◦ Bei der Begleitung schwersterkrankter Kinder ist kein gemeinsamer Haushalt mehr nötig



Umsetzung Work-Life-Balance-Richtlinie
GlBG
◦ Wenn aufgrund der Maßnahmen im Sinne der RL diskriminiert wird, kommt der I. Teil des GlBG

zur Anwendung (auch wenn der Diskriminierungsgrund Geschlecht nicht vorliegt).

Familienzeitbonus
◦ Erhöhung von € 23,91 auf € 47,82
◦ Die Voraussetzung des gemeinsamen Haushalts wird künftig fingiert, wenn der Vater im Beisein 

des Kindes bei einem Krankenhausaufenthalt des anderen Elternteils den anderen Elternteil im 
Schnitt mindestens zwei Stunden täglich persönlich pflegt und betreut und alle anderen 
Voraussetzungen vorliegen
◦ Bei einem Krankenhausaufenthalt des Kindes wird für dieselbe Fiktion die tägliche Mindestzeit 

der Betreuung von vier aus zwei Stunden reduziert



Umsetzung Work-Life-Balance-Richtlinie

• Das Wichtigste ganz kurz:
◦ Festlegung von zwei unübertragbaren Monaten des Elternurlaubs pro Elternteil
◦ Verpflichtende schriftl. Begründung bei Ablehnung von Maßnahmen, die die Work-Life-Balance fördern
◦ Anspruch auf schriftliche Begründung bei Kündigung wegen einer solchen Maßnahme;

muss binnen fünf Kalendertagen dem AG zugehen; Begründung muss binnen fünf Kalendertagen dem AN 
zugehen
◦ Normierung der Hemmung von Verjährungs- und Verfallsfristen von bereits erworbenen Ansprüchen bei 

Karenzen oder Freistellungen bis zwei Wochen nach Rückkehr; nicht bei simpler Herabsenkung der 
Arbeitszeit (Teilzeit)
◦ Erweiterung des Personenkreises, für den eine Pflegefreistellung in Anspruch genommen werden kann
◦ Im GlBG ein Diskriminierungsverbot für alle Maßnahmen im Sinne der RL, auch wenn der 

Diskriminierungsgrund Geschlecht nicht vorliegt.



ausgewählte Judikatur
aus 2023



EuGH C-477/21 (MÁV-START)
Tägliche Ruhezeit nicht Teil der wöchentlichen Ruhezeit

• Art. 5 [der AZ-RL] ist im Lichte von Art. 31 Abs. 2 der GRC dahin auszulegen, dass die in Art. 3 
dieser Richtlinie vorgesehene tägliche Ruhezeit nicht Teil der wöchentlichen Ruhezeit 
gemäß Art. 5 ist, sondern zu dieser hinzukommt.

• Art. 3 und 5 [der AZ-RL] ist im Lichte von Art. 31 Abs. 2 der GRC dahin auszulegen, dass dann, 
wenn eine nationale Regelung eine wöchentliche Ruhezeit von mehr als 35 
zusammenhängenden Stunden vorsieht, dem Arbeitnehmer zusätzlich zu dieser Zeit die 
durch Art. 3 dieser Richtlinie gewährleistete tägliche Ruhezeit zu gewähren ist.

• Art. 3 und 5 [der AZ-RL] ist im Lichte von Art. 31 Abs. 2 der GRC dahin auszulegen, dass ein 
AN, dem eine wöchentliche Ruhezeit gewährt wird, auch Anspruch auf eine tägliche 
Ruhezeit hat, die dieser wöchentlichen Ruhezeit vorausgeht.



OGH 8 ObA 23/23z
Verjährung von Urlaub nur bei Aufforderung des AG

• Kl wurde von AG nicht aufgefordert Urlaub zu verbrauchen und auch nicht auf die drohende 
Verjährung hingewiesen. Wenn er in Urlaub gehen wollte, wurde ihm dieser gewährt.

• OGH: Verweist auf einschlägige EuGH-Judikatur (Max-Planck-Gesellschaft, Kreuzinger, LB 
gegen TO), dass Verjährung ohne Weiteres (bspw ohne angemessene Aufklärung die 
tatsächliche Möglichkeit verwehrt) gegen Art 31 Abs 2 GRC und Art 7 AZ-RL verstößt.

• AG trägt demnach Aufforderungs- und Hinweispflicht gegenüber AN. Nur so trägt er dafür 
Sorge, dass seine AN tatsächlich ihren Jahresurlaub in Anspruch nehmen.



OGH 9 ObA 31/23h
Aufwandersatz im Homeoffice
• Kl wurde mit Ausbruch der Pandemie ins Homeoffice gesandt. AG ließ Niederlassung auf, 

bot eine Vereinbarung mit € 250 für das Arbeiten zuhause an. Kl verneinte, bekam keinen 
Aufwandersatz.

• Erst- und Berufungsgericht schätzten Aufwandersatz entlang der tatsächlichen 
Aufwendungen auf € 135 netto monatlich.

• OGH: Schätzung wurde nicht gerügt, konnte daher nicht beurteilt werden.

• Jedoch folgende Guidelines:
◦ Aliquotierung entsprechend der vereinbarten Arbeitszeit in Ordnung
◦ Bezugspunkt ist die tatsächlich zu bezahlende Miete, nicht die vergleichbarer Objekte
◦ Aufwandersatz ist kein Entgelt; im Krankheitsfall grds nicht zu berücksichtigen



OGH 9 ObA 58/23d
Entlassung bei Arbeitszeitmanipulation im Homeoffice

• AN trug wahrheitswidrig Arbeitszeit an einem Tag im Homeoffice ein.

• OGH: Unerheblich, ob dadurch vorangegangene, nicht-eingetragene Arbeitszeiten 
ausgeglichen wurden und somit kein Schaden entstanden ist. Bei Arbeitsleistungen im HO 
genießt AN besondere Vertrauensstellung. Auch ohne Schädigungsabsicht kommt es bei 
solch bewusster Täuschungsabsicht zu einer Vertrauensunwürdigkeit.



OGH 8 ObA 36/23m
Entlassung einer Univ.-Prof. wegen Ehrverletzung
• Universität erhielt zahlreiche Beschwerden über Kl, die als Institutsvorstand Kolleg:innen

unsachlich kritisierte. 

• Die Klägerin schlug einem Mitarbeiter wegen seiner mangelnden Leistungen einen 
Krankenhausaufenthalt vor und führte die angeblich schlechten Leistungen einer 
Mitarbeiterin auf eine „pränatale Störung“ zurück. 

• Auch Studierende beschwerten sich darüber, dass die Kl sie als „Analphabeten“, „dumm“, 
„faul“ und „niveaulos“ bezeichnet habe. Die Kl selbst berichtete davon, dass sie während 
einer Prüfung eine Studentin gefragt hat, ob sie „Drogen genommen“ habe, weil sie sich 
„blöd“ angestellt habe

• Zu einer Mitarbeiterin mit einer Büropflanze äußerte die Klägerin, dass man das in der 
Psychiatrie auch so mache, zuerst eine Pflanze, dann ein Haustier.



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Univ.-Ass. Mag. Sascha Obrecht

Institut für Arbeits- und Sozialrecht, Universität Wien

sascha.obrecht@univie.ac.at

Seite 25



Diverse Novellen I

Nachtschwerarbeitsgesetz (IA 3654/A 27. GP): erneute Sis8erung des 
Beitragssatzes (sta> 5,2 % bleibt der Satz bei 3,8 %).

Budgetbegleitgesetz 2024 (RV 2267 27. GP):
◦ AlV-Beitrag wird von 6 % auf 5,9 % gesenkt (Lehrlinge: von 2,4 % auf 2,3 %).
◦ Die DG-Abgabe bei Einsatz mehrerer geringfügiger BeschäMigter erhöht sich von 

16,4 % auf 19,4 %; (Auslöser VfGH: mehrfach geringfügig BeschäMigte werden 
künMig in die ALV miteinbezogen, sofern ihr Verdienst die Geringfügigkeitsgrenze 
überschreitet).



Diverse Novellen II

PrAG 2024 (RV 2217 27. GP): 
◦ Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen sowie Zuschläge für Sonntags-, 

Feiertags- und Nachtarbeit und mit diesen Arbeiten zusammenhängende
Überstundenzuschläge von € 360 auf € 400 monatlich steuerfrei.
◦ Steuerbefreiung für monatliche ÜSt (höchstens € 86 für 10 ÜSt) werden 

angehoben auf: höchstens € 200 für 18 ÜSt; nach 2025: € 120 für 10 ÜSt.
◦ Homeoffice-Steuerregelungen werden unbefristet verlängert (€ 300 

ergonomisches Mobiliar, Pauschale von € 3/Tag für 100 Tage).


